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Klägerin

Beklagte

- J

hat das Amtsgericht Sarrgerhausen auf die rnündliche Verhandlung vom 16.s.2012durch-den Richter am ArÄtsgericht Bianoes

für Recht erkannt:

1') Die Beklagte wird verurtei l t ,  an die.Klägerin.1.55g,g1 € zuzüglich Verzugszinsen inHöhe von 5 prozentpuntcteÄ üuercemleweirig!;euni"zinssatz der EZB p.a,hiera us ab dern 10 1 '2011 zu zahlen anzutt ic"tr uÄ J g g zo1 1 gereisteter G50,1 3 €.
2 ) Die Beklagte wird verurteirt, an die Ktägerln zl g,go € an vorgerichttichenRechtsanwaltskosten zuzuöticrr v"r.ri".in*" ir nin" von 5 prozentpunktenüber dem jeweirigen BasisJnssut dr, EZB p.a. hreraus ab dem 1.9.2011 zuUahlen abzüglich am 19.9.2011 geteistete r7CI,2O €,.
3') Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
4 ) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen sicherheitsleistung in Höhe von 110 o/odes jeweits zu vollströckenden eutr"g"".

der Firm

Prozeßbevollm

eschäßzeic

Prozeßbevollmächti
Partner, Rechtsanwälte
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Tatb,estand

Die Beklagte haftet gegenüber dem Kläger unstreitig zu 100 o/p aus einem
Verkehrsunfal l  vom 1.12,2010, der sioh gegen 19.4s h in Sangerhausen auf der B 80 in
Höhe Autohof ereignete.

Der Unfall wurde durch den bei der Beklagten haftpftichtuersicherten Ll<w tvlAN mit dem
amtlichen Kennzeichun I verursacht. Beschädigt wurde dei pkw skoda

oktavian Combi (arntliches Kennzeichenr I) der Klägerin, der von den für die
Klägerin tätigen fierrn
mehr fahrberelt.

gefahren wurde, Der Pkw der Klägerin war nicht

uerr f mietete am 2.12,2012 bei der Autovermietung -"irren 
pkw

BMW der Fahrzeuggruppe 5 (gruppengleich zum beschädigten Fahrzeug) für
insgesamt 15 Tage an. Die Autovermietung stellte hierfür 2.846,45 € brutto in
Rechnung' Dieser Betrag setA sich zusammen aus einem Tagespreis frir die ersten
sieben Tage in HÖhe von jeweils 150,.- € (1,050,- €'), für die zweiten sieben Tage in
Höhe von jeweits 13o,-- €(952,- e und für den funfzehnten Tag 90,-- € (go,-O sowie
weiteren 2A,-'e für jeden der fünfzehn Tage (300,-- Q und der M€hpertsteuer in Höhe
von 454,48 € (45A,48 €)

Die Klägerin fordert von der Bdklagten Zahlung von 2.067,64 e nefto auf der
Grundslage eines um 25 % günstigeren Barzahlertarifes, nämlich brutto 2,460,4g e,

- im einzelnen (vgt. Anlage K 3 zur Klageschrift):

ein Tagespre[s von 112,50 € fürdie ersten sieben Tage (757,50 €), eln Tagespreis irt
Höhe von 102,-- e rurdie zweiten 7 Tage (714,--€) und einen lagesprers von 67,50 €
für den fünfzehntert Tag;

15 (Tage) x 6,-- € fttrwinteneifen (90,--€) und 1s (Tage) x 20,-- €Hafrungsbefreiung
(3oor €) sowie zustetl- urtd Abholkosferr /n Höhe von 2 x 21,-- € (42,- €), 1s,-- €
Kilometerpauschale für dio Zustellung außerhalb der Stadt, 51,64 € für Zustellunq
außerhalb der Geschäftszeiten, soMe sg2,gs € Mehrwertstouer) -,

don die Klägerin ledigl ich in Rechnung steltte.

Die Beklagte zahlte auf der Basis einer nbrechnung für fedigl ich I  Miertage^432 3b €,.
Die insoweit  noch offenen 1.635,29 € macht die Klägerin nunmehr klageweise geltend,

u l l r E E  ' A V E
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jedoch abzÜglich ersparter Aufwendungen in Höhe von 75,3g € netto (berechnet von
89'70 € brutto) wegeß der Anmietung eines gruppengleichen Fahrzeugs, Ferner macht
der Kläger vorgerichtl iohe Rechtsanwaltskosten in Höhe von 21g,s0 € und
Verzugszinsen auf die Hauptforderung und verauslagte Gerichtskosten geltend.

. 

)l

J

Die Klägerin ist der Ansicht, ihr stünden die Mietwagenkosten und weiteren geltend
gemachlen Kostgn invqfler Höhe zu.

Die Klägerin beantragt,

1

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 1.5s9,g1 € zuzüglich Verzugszinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Jeweiligen Basiszinssatz der EZB p.a.
hieraus ab dem 10,1,2011 zu zahlen abzügl ich am 1g.g 2011 geleisteter 353,13 €.

2 ,  
1

die Beklagte des weiteren zu verufieiren, an 
'die 

Krägerin 21g,so € an
vorgerichtlichen Reohtsanwaltskosten zuzüglich Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten 0ber dem jeweiligen Basiszinssatz det EzB p a. hieraus ab dem
1.9,2011 zu zahren abzüglich am 19.g.201 1 geleisteter 70,20 €.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

Die Beklagte trägt vof, die Klageforderung äbersteige den zur schadensbeseitigung
notwendigen Betrag' Die Ktägerin habe durch Anmietung eines Ersatzfahrzeugs zu den
streitgegenständlichen Bedingungen gegen ihre schadensminderungspflicht verstoßen
Akzeptabef seien ledigllch 13 Tage Anrnietdau er zu 6o,42€ pro Tag (insgesarnt 7g5,4g
€).

l l l  / a t  + u l t - / ä E  ' A V E
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Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird

nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom

auf die gewechselten Schriftsätz'.

1 6.5.201 2 Bezug genomrnen.

Entscheidgnqsqründe.

Die Klage ist begründe{. ..

t .

Die Klägerin hat einen Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte aus SS 7 SIVG' 1,3

P1VG, 823 BGB auf  Zahlung von 1,559,91 € (abzt lg l ich am 19,9.2011 gele is teter

3 5 3 , 1 3  € ) .

1 .

Die Belctagte haftet unstreitig fi,ir dle der Klägerin entstandenen Schäden dern Crul#

nach zu 1Q0 o/o,

2 .

--tt'-

Es kann ctahinstehen, ob die Klägerin den eingeklagten Betrag bereits an die
, r  

.  |  '  
_  

'  r _ ! t -

Autovermietung zahlte oder nicht. Da die Beklagte die Zahlung der lgstlichen

v

übergegangen (vgl. Patandt-Heinrichs, 65. Aufl., S 249 BGB, Rz. 30; vgl. zur Möglichkeit

des Übergangs eines Freistetlungsansprucns in einen Zah[ungsanspruch auch Palandt-

Grüneberg, 71 Auf l . ,  S 249 BGB, Rz.4 und S 250 BGB Rz.2).

3 .

Mietwagenrechung ernsthaft ynd endgültlg veMeigefte, ist der gegPbenenfalls
',rEb'hn'Oricfi''ledrlticr'' 

dJ*ianuriä*.,fieiÄiätt'unstänspiticn iÄ" 
"iiiäfi'Zuniuns"unspru.r,

Der Mitarbeiter bzw Fahrer der Klagerin schloß

im Namen der Klägerin ab (vgl. Anlage K 1
Die Klägerin ist aktivlegitimiert

streitgegenständlichen Vertrag

Klageschrift).

4 .

Die Klageforderung ist der HOhe nach schlüssig dargelegt. .

den

zur
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Die zwischen den Parteien streit ige Schadenposition sind die Mietwagenkosten,
lnsoweit ist dern Vortrag der Klägerseite zu folgen, Das erkennende Gericht schließt
sich im folgehden dem Urteil des Landgerichts Halte vom 13.03.200s (1 s B4lo7, Az,
des AG Sangerhausen: 1 c 267tQ6) an, das vonr Grundsatz her irn Urteil des
Landger ichts Hal le vom?3.z.2ntz (  s zal1 1i  Az des AG Naumburg: I ]  c460l10)
fortentwickelt worden ist.
a)

Mietwagenkosteh genoren regelmäßig zu den Kosten der schadensbehebung im sinne
oes S 249 Abs' 1. Abs, 2 S. 1 BGB (vgl. BGH, Urteirvom 1g.oz.z0os, vt zR 160104, nrit
weiteren Nachweisen, in juris, NJW 2005, 104g f.).
Es kann dahinstehen, ob der vom Kläger akzeptierte Tarif der streitverkündeten als
'unfallersatztarif' zu bezeichnen ist oder nicht. Zum erforderllchen Herstellungsaufivand
zählen die Aufwendungen, die ein verständiger wirtschaftl ich denKender Mensch in der
Lage des Geschädigten für zr,veckmäßig und notwendig halten darf, und zwar
unabhängig davon, ob der gewählte bzw. akzeptierte Tarif als,,Unfallersatztarif, oder als
"Norrnaltarif '  zu bezeichnen ist- Der Geschädigte hat zwar unter dem Gesichtspunkt der
Geringhaltung des schadens im RahmeÄ a"" Zumutbaren von melrreren mögrichen
den wirtschaftl icheren weg der schadensbehebung zu wählen (vgl. LG Halle urteil vom
23'2'2012, s' 3)' lm allgerneinen ist aber davon euszugehen, daß der Geschädigte
nicht allein deshalb gegen seine Pflicht zur schadensgeringhaltung verstößt, weit er ein
KFZ zum unfallersatztarif anmietet, der gegenü[er einern Norrnaltarif teurer ist, solange
dies dem Geschädigten nicht ohne waiteres erkennbar ist, (vgl. BGH, urteit vorn
15'02'2005, Vl zR 160/04, mit weiteren Nachweisen, in juris, NJW 2oos, 1043 f. unter
verwei5 auf BGH, urteil vom 07 05.1996, vl zR 1 3B/9s, BGHZ 373, 37g f )

Dieser Grundsatz ltann jedoch, wie der BGH in den Urteilen vom 1 z.1l.2oo4,vl zR
151rc3, vom 26'1o-?:004, vl zR 300/03 und vorn 1s.oz.2oos. vt zR 70t04 und 160/0a,
entschieden hat, keine Geltung beanspruchen in den Fällen, in denen sich ein
besonderer Tarif für Ersatzmietwagen nach Unfällen entwickelt hat, der nicht nrehr
maßgeblich von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, sondern insbesondere durch
gleichförmiges Verhalten der Anbieter, Insoweit kann aus schadensrechil icher sicht der
zur Herslellung ,,erforderliche., Geldbetrag nicht ohne weiteres mit einem solchen
Unfallersatztarif gleichgesetä werden. Vielmehr sind die nac\ einem Unfailersatztarif
geschuldeten Kosten nur insoweit zu ersetzen, ars sie tatsäoh,lich zur Herstelung des
Zustandes erforderlich sind, der ohrte die schädigung bostehen wtrrde- Deshalb kommt

a t r  / 7  + u  I  l ] a E  
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es darauf an, ob und inwieweit der geltend gemachte Unfallersatztarif nach seirdl

Struktur als erforderl icher Aufwand zur Schadensbeseit igung angesehen werden kann.

Dies kann nur insoweit der Fall  sein, als die Besonderheiten dieses Tarifes mit

RücKsicht auf clie Unfallsituation (etwa die Vorfinanzierung, das Risilto des Ausfalles mit

der Ersatzforderung *eOgl falscher Bewertung der Anteile arn Unfallgesäherren u, a ;

einen gegenüber dern Normaltarif  höheren Preis aus betriebswirtschatt l icher Sicht

rechtfertigen, weil sie auf Leistungen des Vermieters beruhen, die durch'die besondere

Unfallsituation veranlaßt und infolgedessen euf Schadensbehebung nach $ 249 BGB

erforderfich rini lugi [G Halle, Urteilvom 23,2.2012, S, 3 f.).

Die Frage, ob ein vom Geschädigten beanspruchter Unfallersatztarif erfordartich im

Sinne vom $ 249 Abs- 2 S, 1 BGB ist. kann jedoch offenbleiben, wenn feststeht, daß

dem Geschädigten eine Anmietung zum Normaltarif  nach den konkreten Umständen ;
nicht zugängtich gewesen ist, denn der Geschädigte kann in seinem solchen Fall  den

Normaltarif übersteigenden Betrag lrn Hinblick auf die gebotene subjektbezogene

Schadensbetrachtung auch dann verlangen, wenn dle Erhöhung nicht durch

unfallspezifische Kostenfaktoren gerechtgefertigt wäre (vgl. BGH, Urteil vom

04.07,2006, Vl ZR 237105, NJW 2006, 2699 f unter Bezugnahme auf die Urteile

15 02.2005, Vl ZR '160/04 und vom 19,04.2005, Vl ZR 37/04', so auch LG Halle,

vom 23.2.2012, S, 4).

Für die Frage der Zugänglichkeit ist auf die konkreten Umstände das Einzelfalles

abzustellen, Ftir die Frage der Erkennbarkeit der Tarifunterschiede f0r den

Geschädigten kommt es insbesondere derauf an, ob ein vernünftiger r,rnd wirtschaftlich ,.-

denkender Geschädigter unter dem Aspekt des Wl(schaftlichkeitsgebotes zu erner

Nachfrage nach einem günstiger€i l  Tarif  gehalten gewesen wäre. Dies ist der Fall ,

wenn er Bedenken gegen die Angernessenheit des ihm angebotenen Unfal lersätztarifes

haben rnuß, dle sich insbesondere aus dessen Höhe ergeben können. Dabei kann es je

nach Lage des Einzelfatles auch erforderlich sein, sich nach anderen Tarifen zu

erkundigen und ggf. auch eln oder zwei Konkurrenzangebote einzuholen. ln diesem

Zusamrnenhang kann es auch eine Rolle spielen, wie schnell der Geschädigte ein

Ersatztuhrzeug benötigt (vgl. BGH, Urtelt vom 23.01,2007, vl zR 243/05, NJW 2007

1122 t. m. w. N.; so auch LG Halle, Urtei l  vom 23,3 2012, S, 4 f.)

NR.693 DA1

vorn

Urteil
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b)

Nach diesen vom BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen ist der
Kläger nach den umständen des Einzelfalles berechtigt gewesen, ein ErsätZfahrzeug
bei der Autovermietung Fa. zu den genannten Bedirrgungen

I
I

i
I

I

anzurnieten, da ihm in seiner konkreten
gewesen ist,

Situation lcein anderes Fahrzqug zugänglich

( 1 )

Des Fahrzeug war nach dem unfall vom 1.12,2010 (einem Mittwoch), unstreit ig nicht
mehr nuEungsfähig' Die Klägerin bzw, deren Mitarbeiterf waren aus berufl ichen
Grunden auf die Nutzung eines Fahrzeugs angewiesen.

(2)
I

Ein Geschädigter ist nioht verpflichtet, Angebote in größeren städten mit rnehreren
Mjetwageanbietern 

, einzuholen. Dies , ist nicht mit den Grundsätzen der
subjektbezogenen schadensbetrachtung vereinbar. Bei der prüfung, ob der
Geschädigte den Aufiruand zur Schadensbeseitigung in vernrlnftigen Grenzen gehalten
hat' ist Rilcksicht auf die spezifische situation des Geschädigten zu nehmen,
insbesondere seine individuellen Erkenntnis* und Einflußmöglichkeiten, sowie auf die
rnÖglicheMeise gerade für ihn bestehenden schwierigkeiten (vgt. LG Haile urteil vom
27'03'2008' 1 s 73i07, s-4, unter Bezugnahnre auf das urteil des BGH vom g.10.2002,
Az VLZR zT/07\.

(3)

Die Klägerin durfte auf das ihr ban, ihrem Mitarbeiter f rnterbreitete Angebot der
mit einer Niederlassung auch in Bad Frankenhausen vedreten, in coburg ansässigen
Fa' - welches im skoda Autohaus f in Bad Frankenhausen
unterbreitet wurde, eingehen und war nicht gehalten, sich ln anderen größeren städten
wie Halte oder Leipzig einen anderen Autovermie ter zu suchen. Hierhei sieht es das
Gerlcht als zurnindest mitentscheidend an, daß der vertragsschluß de facto in Bad
Frankenhausen, also in relativer Nähe zum Wohnort des Mitarbeiters der Klägerin
(sangerhausen) stattfand und eben nicht in coburg, däm Verwaltungssitz der
Autovermietrng-

n F  / t  + r u  I  l r a E  ' A V E
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(5)

ln vbrl iegendem Fall sind l<eine Anhaltspunkte ersichtl ich, die

NR.698 DAE

i

(4)

Günstigere Angebote im lnternet waren der Klägerin bzw. deren Mitarbeiter nicht

zugänglich, weil eine Anmietung im lnternet nur mittels Kreditkarte mÖ9lich ist (vgl' LG

Halle. Urtei l  vorn 27.g.2008,1 S73/07 S,5) Uberwelche dem Aktenstan{ zufolge der
,

Mitarbeiter der Kläger,'rl.€iönatrsowenig, wie die Klägerin selbst verfügte.'Arthaltspunkte

dafUr, daß der Klägerin,öine Kreditkarte zur Verfügung stand, hat das Gericht nicht' Ein
I

Beweis des GBgente)ld ist der Klägerin aber auch nicht möglich, weil Kreditkarten

inzwischen nicht mehr üblicherweise über die Hausbank beantragt werden, sondern

man sie über andere lnsti tute erlangen kann (vgl. LG Halle, Urtei l  vom 13,3.2008 1 S

84107, S. 5). Auch telefonische Erkundigungen hätten der Klägerin nicht weitergeholfen,

da Mietwagenfirmen bei telefonischen Nachtragen bei wahrheitsgemäßer Angabe, daß

ein Ersatzwagen nach elnem Unfall benötigt werde, entweder unter Veweis auf die

Abwicklung mit der Versicherung keine Auskunft erteiten oder einen Unfallersatztarif

nennen 1vgl. LG Halle Urtei lvom 27.03.2008, 1 S 73/07, S. 5). 
, i

Unabhängig von dem Urnstand, daß eine Anmletung irn Internet nur mittels Kreditkarte

möglich gewesen wäre, ist zudem anzumerken, daß mehrere der von der Klägerin

selbst vorgetragenen Alternativangebote bberhaupt qrst ab Montag, dem 6.12.2010

hätten zur Verfügung gestellt werden können, dle Klägerin bzw. ihr Mitarbeiter aber

bereits am 2.12.2010 auf ein Ersatzfahaeug angewiesen waren.

:/
f l lr eine Verletzung der

.-Frkundungspflichten durch die Klägerin bzw, ihren Mitarbeiter sprechen wtirden Selbst

wenn Oidi:Klägerseite Erkundigungspflichten verletit hätten, wäre dies iedoch nicht

kausal geworden für die Inanspruchnahrne des streitgegenständtichen Tarifs, da nicht

anzunehmen ist, daß der Kldgerseite ein grJnstigerer Tarif zugänglich gew€seß wäre

(vgl .  LG Hal le ,  Ur te i l  vom 23.3.2012,  1 S 78111,  S.  5  f . )

F[ir die Zugänglichkeit eines anderen (gOnstigeren) Tarifs wäre dte Beklagtenseite

vortrags- und beweispflichtlg gewesen. Der Vortrag der Beklagten reicht insoweit nicht

aus. Insoweit lst anzumerken, daß dle von Beklagtenseite vorgetragenen

Alternativangebote nicht die tatsächliche Anmietzeit Anfang Dezember 2O10 betreffen.

sondern vom 20.5.2011 stammen (vgl, Anlagen B 1 und 'B 2) und auch aus diesem

o E  / 9 1  # - u i l - ] E E  ' A V E
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Grund dem Kläger nicht enlgegengehalten werden können. Die Beklagte hätte fulr den
konkreten Anmietzeitpunkt Alternativangebote vortragen rnüssen, die der Klägerin bzw.
ihrem Mitarheiter zugänglich gewesen wären. Ein derartiger Vor.trag ist nioht erkennbar.

'(6)

lZudem macht die Klägerin in vorliegender Sache ohnehin nur einen im Vdrgteich zum
normalen Tarif der von der Klägerin kontaktiertgrr Mietwagenfirma um ZS % günstigeren
Barzahlertarif geltend,,, - il,

5 . ,

. .  - - 1 . r
ra \  

' '  
' L . t  t ' e

\ i  /

Oi" U"|- Ktägerin in Rechnung gesteltten und von dieser nunrnehr als Schadensersatz
verlangten Mietwagenkosten sind auch änsonsten nlcht überhöht.

Die Klägerin verlangt als Tagesgrundpreis 112,50 € für aie ersten sieben Tage, 102,50
€ fur die zweiten sieben Tage und 67,50 € fur den fünfzehnten Tag. Dies sind
durchschnitt l ich 104,60 €. Dieser Preis, aher auch keiner der einzelnen Tag€spreigliest
um wesentlich mehr als 20 % ttber derrr in der aktueilen Schwacke-Liste - für den
Wohnoft des Mitarbelters der Klägerin, Öostleitzahlengebiet 085... - ausgewiesenen
Tagesprels (Modus) für einen Normartarif (99,30 €; Anrage K 19).

Die in der Schwacke-Liste genannten Tarife können ats berechtigt zugrundegelegt
werden (LG Halle, Urteil vom 13,3.2008, 1 S s4l07) Auch der BGH hat den SchwacKe-
Mietpreisspiegel als geeigneton Maßstab für dle Ausrjbung richterl ichen Ermessens
gebil l igt ' (vgl. BGH NJW 2008,2910 tf, 2911) Ein pauschaler Auftrag von 20 oÄ aut die
Nornralprelse der Schwacke-Liste ist auf Grund der Besonderheilen des
Unfallersatzfahzeuggesehäfts gerechtfertigt (vgl OLG-Köln, Urteil vom 2.3.2O07, Az,,
19 U, 181/06, z i t ier t  nach jur is)

(6)

Die seitens der Autoverrnietung der Klägerin in Rechnung gestel l ten Zusatzleistung€n
sind ebenfal ls schlÜssig. Die Preise für Winteneifen, Haftungsbefreiung, Zusteltung
außerhalb der Geschäftszeiten sowie Zustellung und Abholung sind rechflich nicht zu
beanstanden uld l iegen zudem irn Rahmen der im von der Kfägerseite vorgetegten
Tabelle aus der schwacke-Liste (Anlage K 14, Bl, 11e d.A..). Der Klägerin bzw. ihrem
Miiarbeiter 

- mußte sich daher keineswegs aufdrängen, daß ihr bzw. ihrn ein

N R . 6 9 8 DAg
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pberhöhtror Preis abverlangt worden könnte, Die Krägeri n bzw.deren Mitarbeiter ware.daher nicht geharten, weitere Nachfragen =" 
";.;";;"n,. 

,o Ha,re, aao.)
(7)

Der Abzug von 5'98 € Eigenersparnis richtet sich nach dem l<lägerisglren vortrag imschriftatz vom 22'11'2a11 auf s- 6 oben (und unstreitig) offenbar nach'-schwacke und

;:r]|,Srals.schlÜssig 
zu bewerten. Es erscheint dern Gerichr verrretbar, der

rrrehr in A"rrul"hr:htqansioht 
zu folgen. ein weiterer Abzug von 10 % kommt daher nicht

(B)

Die Dar-rer der Anmietung (15 Tage) ist dem Aklenstand zuforge nicht zu beanstanden,Die Beklagte selbsr akzeptiert trotz der in dern von Ihr serbst eingehorterrParteigutachten ausgewiesenen Netto-Repafäturdauer von vier Tagen eine,Anmietzeitvon 13 Tagen' Es ist nlcht ersichtlich, warum die resilichen beiden Tage aus derentscheidenden ex'ante-Betrechtung des Geschädigten heraus unschrüssig seinsollten' Zudem kägt die Krägerseite, im 
""nnr""" 

vom 22.11.2011 auf BI. 4nachvollziahbare Grunde'vor, warurn die Reparaturdauer zu Beginn nicht exaktabschätzbar gewesen war' Auf Bl' 6 desselben schriftsatzes verweist die Klägerseltezudem nachvo,ziehbareruveise darauf, daß die Anmietdauer (bzw. derwerkstattaufenthalt des geschädigten Fahaeugs) drer wochenenden umfaßte, alsosechs arbeitsfreie Tage. Auch ist der Krägerseite darin ztr forgen, daß

ffff"tterzÖgerungen 
grundsätzlich in die Risikosphäfe des schädigers faren (Br.

(e)

Zur (wohl allein von Klägerseite angesprochenen) probremalik einer Notreparatur istaus sicht des Gerichts lediglich anzurnerken, daß insoweit die Vo(rags- und Beweisrastfür die MÖglichkeit einer Notreparatur (und dre Mögrichkeit, Mietwagenkosten zuvermindern) ohnehin auf der seite des schädigers, arso der Betcragten, räge. insoweirfehlt jedoch konkreterVo(rag der Beklagten,

? sro 14ö
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( 1 0 )

Zur (wohl ebenfalls zurnindest ausdrücklich - tediglich von ddr Ktägerseite
angesprochenen) Problematlk der Anmietung zu einem Tagestarif ist a,us Sicht des
Gerichts lediglich anzumerkerr, däß eine derartige Anrnietung wegen dui ,n=icherheit
der tatsächlichen Reparaturdauer wohl durchaus als zulässig anzusehen ist. Auch
insoweit ist wieder diecx-ante-Betrachtung aus Sicht des Annrietenden entscheidend.

( 1  1 )

Angesichts dieser sachiage ist davon auszugehen, daß fi lr die Klägerin bzw tür den , . ,
Mitarbeiter der Klägerin eine Überhöhung des gewählten Tarifs nicht erkennbar war.,
Nur beiAnrnietung zu einern erkennbar uberhöhten Tarif könnte der Klägerseite jedoclr
ein Vorwurf gemacht werden (vgl. BGH, Urteil vorn 23.1.2007, Vl ZR 24glOS, in juris),
wenn eine Notsituation nicht vorgelegen haben sollte. Das Vorliegen einer Notsituatjon
kann angesichts der gegebenen sachlage dahinstehen, da sich der Tarif des
vorliegenden Falfes im Rahmen der sohwacke-Liste bewegt (vgl, LG Halle, 1 s 7gl07,
urtei l  vom 27 '3'2008, s"5)- Auf eine Beweisaufnahme konnte also verzichtet werden. f i((

i l .

Die Forderungen der Klägerin auf Ersatz des Verzugsschadens sind begriindet.

1 .

Die Verzugszinsforderr-rng bezÜglich der Hauptforderung ist gerechtfertigt genräß gg
286,288 BGB

2 .

D-ie Forderung auf Ersatz von Verzugszinsen für veraustagte Gerichtskosten ist

vom ?2'11'2011 auf s' I  zit ierten Rechtsprechung des Arntsgerichts sömmerda an.
Dem substantiierten Vortrag der Klägerseite im schriftsatz vom 1 .z.zo12 zur (zunächst
äl lgemein bestri t tenen; selbstzahlung des Gerichtskoste4vorschusses durch die
K|ägersei te is td ieBek|agtenichtmehrentgegengetreten.
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Die Forderung auf Ersatz der vorgerichtl ichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 21g,50
€ ist gerechtfert igt gemäß 2g6, 2Bg BGB i.V.m. den Normen des RVG,6owie Nr. 2300
W RVG unct Nr. 7002 W RVG. ,

Der KIägeruerlreter 
{.utae unstreitig vorgerichilich tätig.

1

soweit die Klägerin eine ihr gegenÜber [ iber die Mittelgebühr der Nr 2300 w RVG (1,3
Gebühren) hinausgehende Gebühr gertend macht (nämrictr 1,5 Gebühren), ist dies rr icht
zu beanstanden unabhängig davon, ob diese gegenriber der Mittelgehühr erhöhte
GebÜhr im Verheltnis der Klägerin zu ihrem Anwalt hinreichend begriJndet worden ist,s0 trägt der schädiger (also die Beklagte) das prognoserjsiko des Geschädigton
bezüglich der fÜr die schadensbeseit igung notwendigen Aufwendungen. Es ist nichtersichtl ich' warum sich der Klägerin hätte aufdnängen müssen, daß eine Abrechnungvon 1,5 Gebühren zu hoch gewesen sein könnte. Eine höhere als die Mittelgebührkannvom Anwalt nur gefordert werden, **n,l die Tätigt<eit umfangreich oder schwierig war.unabhängig davon, ob dies hler tatsäohlich der Fall  war, war jedoch für einenjurlstischen Leien angesichts der Intensität, rnit der über Mietwagenkosten gestrilten zuwerden pflegt' keineswegs erkennbar' daß bzw. warum der hier ausgetragene streitnicht umfangreich bzw. schwierig gewesen sein sollle^

il.

Die Kostenentscheidung folgt aus g 91 ZpO.

tv.

Die Entscheidung zur vorräufigen Voilstreckbarkeit forgt aus s 70g zpo

Brandes
Richter arn Amtsgericht

Au$gefertigt
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I  nnmietung außerhalb Offnungszeiten

tr Aufklärungspfl icht Vermieter

ff Rauscnaler Aufschlag für Unfal lersatz

l  l  Direktvermit t lung

i l  EE Eigenersparnis-Abzug

!  erxrnoigungspf l icht

u Geringfügigkeitsgrenze

Ll Zusatzfahrer

Schlagworte U rte i lsdatenba n k
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:  l  Grobe Fahrlässigkeit

Winterreifen

Navigat ion

Automatik
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i
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